
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2004/6/22 2003/06/0184
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.06.2004

Index

L10017 Gemeindeordnung Gemeindeaufsicht Gemeindehaushalt Tirol

10/07 Verwaltungsgerichtshof

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §18 Abs4;

AVG §56;

GdO Tir 2001 §45 Abs2;

GdO Tir 2001 §45;

VwGG §42 Abs2 Z2;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 92/04/0188 E 20. Oktober 1992 RS 1 (hier betreffend Gemeindevorstand)

Stammrechtssatz

Liegt dem Bescheid des Stadtsenates kein rechtmäßig zustande gekommener Kollegialbeschluß zugrunde, ist er als

von einem unzuständigen Organ erlassen anzusehen.
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